
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2004/6/8 1R175/04i
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.06.2004

Norm

EuGVVO Art6 Z1

KO §6

Rechtssatz

Die Zurückweisung der Klage gegen einen inländischen Streitgenossen wegen Konkurserö3nung hindert nach

Missbrauchskontrolle nicht die Annahme des Gerichtsstandes der Streitgenossenschaft nach Art 6 Z 1 EuGVVO

hinsichtlich des anderen Beklagten mit Sitz im Ausland.

Entscheidungstexte

3 R 175/04i

Entscheidungstext LG Feldkirch 08.06.2004 3 R 175/04i
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